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Jahrgang 1964 Ausgegeben am 7. Oktober 1964 75. Stück

2 4 0 . Kundmachung: Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundes-
regierung im Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

2 4 1 . Vereinbarung zwischen der Republik Österreich und dem Königreich Dänemark über den
Entfall der Zuständigkeitsbestätigung auf dänischen Ehefähigkeitszeugnissen
sowie über den Entfall der Beglaubigung auf Personenstandsurkunden.

2 4 2 . Protokoll der XV. Tagung der in Artikel 6 des Abkommens zwischen der Österreichischen
Bundesregierung und der Italienischen Regierung über die Regelung des
erleichterten Warenaustausches zwischen den österreichischen Bundesländern
Tirol und Vorarlberg und der italienischen Region Trentino-Tiroler Etsch-
land vorgesehenen Gemischten Kommission.

2 4 0 . Kundmachung des Bundeskanzleramtes vom 7. September 1964, betreffend die
Verlängerung der Wirksamkeit der Erklärungen der Österreichischen Bundesregierung im
Sinne des Artikels 25 und des Artikels 46 der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (BGBl. Nr. 210/1958).

Die Ständige Vertretung Österreichs beim Europarat hat am 12. August 1964 beim General-
sekretariat des Europarates nachstehende Erklärungen hinterlegt:

(Übersetzung)

Erklärung der Bundesregierung der Republik
Österreich gemäß Artikel 25 der am 4. November
1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß die Bundesregierung der
Republik Österreich ihre am 3. September 1961
gemäß Artikel 25 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten abge-
gebene Erklärung für einen Zeitraum von drei
Jahren, vom 3. September 1964 an gerechnet,
verlängert.

Wien, am 30. Juli 1964

Kreisky m. p.

(Übersetzung)
Erklärung der Bundesregierung der Republik

Österreich gemäß Artikel 46 der am 4. Novem-
ber 1950 in Rom unterzeichneten Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten.

Ich erkläre im Namen der Bundesregierung der
Republik Österreich, daß die Bundesregierung der
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Republik Österreich ihre am 3. September 1961
gemäß Artikel 46 der am 4. November 1950 in
Rom unterzeichneten Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten abge-
gebene Erklärung für einen Zeitraum von drei
Jahren, vom 3. September 1964 an gerechnet,
verlängert.

Wien, am 30. Juli 1964

Kreisky m. p.

Die zitierten Erklärungen der Bundesregierung vom 3. September 1961 sind im Bundesgesetz-
blatt unter der Nr. 225/1961 kundgemacht.

Klaus

241.

Nachdem die am 9. Dezember 1963 in Wien unterzeichnete Vereinbarung zwischen der
Republik Österreich und dem Königreich Dänemark über den Entfall der Zuständigkeitsbestätigung
auf dänischen Ehefähigkeitszeugnissen sowie über den Entfall der Beglaubigung auf Personenstands-
urkunden samt Zusatzprotokoll, welche also lautet:

V e r e i n b a r u n g

zwischen der Republik Österreich und dem
Königreich Dänemark über den Entfall der
Zuständigkeitsbestätigung auf dänischen
Ehefähigkeitszeugnissen sowie über den Ent-
fall der Beglaubigung auf Personenstands-

urkunden

Artikel 1

(1) Ehefähigkeitszeugnisse, die von einem
österreichischen Standesamt für österreichische
Staatsbürger ausgestellt und mit dem Siegel oder
dem Stempel des Standesamtes versehen sind,
bedürfen zu ihrer Gültigkeit für den dänischen
Rechtsbereich keiner weiteren Beglaubigung.

(2) Ehefähigkeitszeugnisse, die vom Königlich
Dänischen Justizministerium, vom Polizeidirektor
in Kopenhagen oder von einem Polizeimeister
für dänische Staatsangehörige ausgestellt und mit
dem Siegel oder dem Stempel der ausstellenden
Behörde versehen sind, bedürfen zu ihrer Gültig-
keit für den österreichischen Rechtsbereich keiner
weiteren Beglaubigung sowie keiner Bescheini-
gung über die Zuständigkeit der ausstellenden
Behörde.

Artikel 2

(1) Von einem österreichischen Standesamt aus-
gestellte Geburtsurkunden (Geburtsbescheini-
gungen), Heiratsurkunden und Sterbeurkunden
sowie beglaubigte Abschriften aus dem Geburten-
buch, dem Familienbuch und dem Sterbebuch
bedürfen zu ihrer Gültigkeit für den dänischen
Rechtsbereich keiner weiteren Beglaubigung,
wenn sie mit dem Siegel oder dem Stempel des
Standesamtes versehen sind.
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(2) Das gleiche gilt auch für die von einem
staatlichen Matrikenführer ausgestellten Geburts-
urkunden, Heiratsurkunden und Sterbeurkunden
sowie beglaubigten Abschriften aus dem Geburts-
register, dem Heiratsregister und dem Sterbe-
register über die von ihm vor dem 1. Jänner 1939
beurkundeten Geburten, Eheschließungen und
Sterbefälle.

(3) Von dänischen zivilen Behörden ausgestellte
Geburtsurkunden, Heiratsurkunden und Sterbe-
urkunden sowie beglaubigte Abschriften aus dem
Geburtsregister, dem Heiratsregister und dem
Sterberegister bedürfen zu ihrer Gültigkeit
für den österreichischen Rechtsbereich keiner
weiteren Beglaubigung, wenn sie mit dem Siegel
oder dem Stempel der ausstellenden Behörde ver-
sehen sind.

Artikel 3

(1) Die von einem Matrikenführer der in Öster-
reich gesetzlich anerkannten Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften hinsichtlich der vor dem
1. Jänner 1939 für den staatlichen Bereich
beurkundeten Geburts- und Sterbefälle aus-
gestellten Geburtsurkunden und Sterbeurkunden
sowie die beglaubigten Abschriften aus dem
Geburtsregister und dem Sterberegister bedürfen
zu ihrer Gültigkeit für den dänischen Rechts-
bereich keiner weiteren Beglaubigung, wenn sie
mit dem Siegel oder dem Stempel des ausstellen-
den Organes versehen sind. Das gleiche gilt für
die von ihm hinsichtlich der vor dem 1. August
1938 für den staatlichen Bereich beurkundeten
Eheschließungen ausgestellten Heiratsurkunden
sowie beglaubigten Abschriften aus dem Heirats-
register. Für das Gebiet des Burgenlandes tr i t t an
die Stelle des 1. August 1938 und des 1. Jänner
1939 der 1. Oktober 1895.

(2) Die von den Pfarrern der dänischen Volks-
kirche und den anerkannten Pfarrern der in
Dänemark anerkannten Glaubensgemeinschaften
ausgestellten Geburtsurkunden, Namensgebungs-
urkunden (Geburts- und Taufurkunden sowie
Geburts- und Namensgebungsurkunden), Heirats-
urkunden und Sterbeurkunden sowie beglau-
bigten Abschriften aus deren Kirchenbüchern
bedürfen zu ihrer Gültigkeit für den österrei-
chischen Rechtsbereich keiner weiteren Beglau-
bigung, wenn die Zuständigkeit des Ausstellers
vom Königlich Dänischen Kirchenministerium auf
der Urkunde bestätigt ist.

Artikel 4

Diese Vereinbarung tr i t t am ersten Tag des
dritten Monats nach jenem Zeitpunkt in Kraft,
in dem sich die Vertragsstaaten durch Noten-
wechsel darüber unterrichten, daß die inner-
staatlichen Voraussetzungen für ihr Inkrafttreten
erfüllt sind.
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Artikel 5

Diese Vereinbarung wird auf die Dauer von
fünf Jahren vom Tage ihres Inkrafttretens an
geschlossen. Wenn sie nicht sechs Monate vor
Ablauf der Vertragsdauer gekündigt wird, bleibt
sie jeweils ein weiteres Jahr in Kraft.

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-
mächtigten beider Vertragsstaaten diese Verein-
barung unterzeichnet und mit Siegeln versehen.

GESCHEHEN ZU Wien, am neunten De-
zember 1963 in vierfacher Ausfertigung, zwei in
deutscher und zwei in dänischer Sprache, wobei
beide Texte authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Arno Halusa m. p.

Für das Königreich Dänemark:

Sigvald Kristensen m. p.

Z u s a t z p r o t o k o l l

zur Vereinbarung zwischen der Republik
Österreich und dem Königreich Dänemark
über den Entfall der Zuständigkeitsbestäti-
gung auf dänischen Ehefähigkeitszeugnissen
sowie über den Entfall der Beglaubigung auf

Personenstandsurkunden

Bei der Unterzeichnung der heute zwischen
der Republik Österreich und dem Königreich
Dänemark geschlossenen Vereinbarung über den
Entfall der Zuständigkeitsbestätigung auf
dänischen Ehefähigkeitszeugnissen sowie über den
Entfall der Beglaubigung auf Personenstands-
urkunden stellen die Bevollmächtigten der
Vertragsstaaten übereinstimmend folgendes fest:

1. In der Republik Österreich sind öffentliche
Personenstandsurkunden auch die von den zu-
ständigen konfessionellen Organen der gesetz-
lich anerkannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften ausgestellten Heiratsurkunden, betref-
fend Ehen, die vor diesen Organen vor dem
1. August 1938 geschlossen worden sind, sowie
Geburtsurkunden und Sterbeurkunden, wenn
Geburt oder Tod vor dem 1. Jänner 1939
beurkundet worden ist; für das Gebiet des
Bundeslandes Burgenland tritt an die Stelle des
1. August 1938 und des 1. Jänner 1939 der
1. Oktober 1895.

Gesetzlich anerkannte Kirchen und Re-
ligionsgesellschaften im Sinne des Artikels 3
Absatz 1 der Vereinbarung sind:
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a) die römisch-katholische Kirche,
b) die Evangelische Kirche Augsburgischen

und Helvetischen Bekenntnisses in Öster-
reich,

c) die altkatholische Kirche Österreichs,
d) die griechisch-orientalische Kirchengemeinde

„Zur heiligen Dreifaltigkeit",
e) die griechisch-orientalische Kirchengemeinde

„Zum heiligen Georg",
f) die rumänisch - griechisch - orientalische

Kirchengemeinde „Zur heiligen Auferste-
hung",

g) die serbische griechisch - orientalische
Kirchengemeinde „Zum heiligen Sava",

h) die israelitischen Kultusgemeinden.

2. Anerkannte Glaubensgemeinschaften im Sinne
des Artikels 3 Absatz 2 der Vereinbarung sind:
a) St. Albans English Church in Kopenhagen,
b) die dänische Baptistengemeinschaft,
c) die methodistische Glaubensgemeinschaft,
d) die mosaische Glaubensgemeinschaft,
e) die orthodoxe russische Glaubensgemein-

schaft in Kopenhagen,
f) die französisch-reformierte Glaubens-

gemeinschaft in Kopenhagen,
g) die deutsch-reformierte Glaubensgemein-

schaft in Kopenhagen,
h) die reformierte Glaubensgemeinschaft in

Fredericia,
j) die römisch-katholische Glaubensgemein-

schaft,
k) die schwedische Gustavversammlung in

Kopenhagen,
1) die norwegische Gemeinschaft an der König

Haakon Kirche in Kopenhagen.

GESCHEHEN ZU Wien, am neunten De-
zember 1963 in vierfacher Ausfertigung, zwei in
deutscher und zwei in dänischer Sprache, wobei
beide Texte authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Arno Halusa m. p.

Für das Königreich Dänemark:

Sigvald Kristensen m. p.

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
diese Vereinbarung samt Zusatzprotokoll für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik
Österreich die gewissenhafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.
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Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Inneres, vom Bundesminister für Justiz
und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel
der Republik Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 16. Juli 1964.

Der Bundespräsident:
Schärf

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Inneres:
Olah

Der Bundesminister für Justiz:
Broda

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Kreisky

Diese Vereinbarung tritt gemäß ihrem Artikel 4 auf Grund des Notenwechsels vom 20. August
1964 mit Wirksamkeit ab 1. November 1964 in Kraft.

Klaus

2 4 2 . Protokoll der XV. Tagung der in
Artikel 6 des Abkommens zwischen der
Österreichischen Bundesregierung und der
Italienischen Regierung über die Regelung
des erleichterten Warenaustausches zwischen
den österreichischen Bundesländern Tirol und
Vorarlberg und der italienischen Region
Trentino-Tiroler Etschland vom 12. Mai
1949 vorgesehenen Gemischten Kommis-

sion.

Die in Art. 6 des Abkommens zwischen
der Österreichischen Bundesregierung und der
Italienischen Regierung über die Regelung des
erleichterten Warenaustausches zwischen den
österreichischen Bundesländern Tirol und Vor-
arlberg und der italienischen Region Trentino-
Tiroler Etschland vorgesehene Gemischte
Kommission hat ihre XV. Tagung in der Zeit
vom 25. bis 29. Mai 1964 in Bregenz abgehalten.

Die Gemischte Kommission hat die Abwick-
lung des Warenverkehrs zwischen den beteiligten
Regionen geprüft und folgendes vereinbart:

Artikel 1.

An Stelle der dem Protokoll vom 15. Juni
1961 angeschlossenen Liste A tritt die diesem
Protokoll angeschlossene Liste A. Die dem

Protokoll vom 11. Mai 1963 angeschlossenen
Listen B werden durch die diesem Protokoll
angeschlossenen Listen B ersetzt.

Die genannten Listen A und B treten mit
1. Oktober 1964 in Kraft und gelten bis
30. September 1965.

Artikel 2.

Die Bestimmungen der Protokolle vom
17. Oktober 1953, 23. Juni 1954, 26. April 1955,
7. April 1956, 13. April 1957, 2. Oktober 1958,
29. Oktober 1959, 15. Juni 1961, 28. Juni 1962,
11. Mai 1963, und die dazugehörigen Beilagen
bleiben, soweit sie nicht im Gegensatz zu den
Bestimmungen dieses Protokolles stehen, weiter-
hin in Kraft. Dies gilt insbesondere auch für
jene Bestimmungen des Protokolles vom
23. Juni 1954, laut welchem die durch beider-
seitige Liberalisierungsmaßnahmen derzeit
praktisch nicht wirksamen Kontingente der
Listen A für den Fall einer Abänderung der
Liberalisierungsbestimmungen automatisch wie-
der voll in Kraft treten.

Artikel 3.

Die in der Liste A und den Listen B enthaltenen
Jahreskontingente erneuern sich automatisch um
ein Jahr, falls eine Tagung der Gemischten
Kommission vor Ablauf des Vertragsjahres
nicht stattfinden sollte.
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Die im gegenwärtig laufenden Vertragsjahr
(1. Oktober 1963 bis 30. September 1964), die
im Zeiträume vom 1. Oktober 1964 bis 30. Sep-
tember 1965, bzw. die im Falle einer automati-
schen Verlängerung im neuen Vertragsjahre
erteilten Ein- und Ausfuhrbewilligungen können
jeweils auch über den Ablauf des Vertragsjahres
hinaus ohne Anrechnung auf die Kontingente
des folgenden Vertragsjahres ausgenützt werden.
Die Gültigkeitsdauer dieser Bewilligungen kann
nötigenfalls verlängert werden.

Die Kontingentsüberziehungen, die im Sinne
der Vereinbarung von Meran vom 2. Oktober
1958 im laufenden Vertragsjahr und während
der Gültigkeitsdauer dieses Protokolles im Sinne
des angeschlossenen Briefwechsels auf diploma-
tischem Wege bewilligt werden, werden auf die
nach Ablauf des jeweiligen Vertragsjahres neu
in Kraft tretenden Kontingente nicht angerechnet.

Artikel 4.

Das vorliegende Protokoll tritt am 1. Oktober
1964 in Kraft und gilt bis zum 30. September 1965.
Seine Gültigkeit verlängert sich automatisch um
ein Jahr falls eine Tagung der Gemischten
Kommission vor Ablauf des Vertragsjahres
nicht stattfinden sollte.

Gegeben zu Bregenz, am 29. Mai 1964, in
zwei Ausfertigungen, jede in deutscher und
italienischer Sprache, wobei beide Texte gleicher-
maßen authentisch sind.

Der Vorsitzende der
österreichischen Delegation:
Dr. K. H. Schober m. p.

Der Vorsitzende der
italienischen Delegation :

Luciolli m. p.
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Ausfuhr aus Trentino-Tiroler Etschland nach Tirol-Vorarlberg

Liste A
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Ausfuhr aus Tirol-Vorarlberg nach Trentino-Tiroler Etschland

Liste B
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Ausfuhr aus Trentino-Tiroler Etschland nach Tirol-Vorarlberg

Liste B
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Der Vorsitzende der Italienischen Delegation

Bregenz, am 29. Mai 1964.
Herr Vorsitzender!

Im Verlaufe der heute beendeten XV. Tagung der Gemischten Kommission sind die beiden
Delegationen wie folgt übereingekommen:

In dem Bestreben, die Entwicklung des Warenaustausches zwischen den beiden begünstigten
Zonen weiter zu erleichtern, werden die für die Verwaltung der Kontingente zuständigen italienischen
und österreichischen Zollbehörden ermächtigt, für die Zeit vom 1. Juni bis 30. September 1964
zusätzlich die zollfreie Einfuhr der unten angeführten Waren in der Höhe der bei jeder Position
angegebenen Beträge zuzulassen.

Die Gesamthöhe dieses zusätzlichen Warenaustausches, die auf jeder Seite 63 Mill. Lire beträgt,
entspricht vier Zwölfteln der Erhöhung, die der Gesamtplafond der Warenlisten B, die dem am
heutigen Tage unterzeichneten Protokoll der Gemischten Kommission angeschlossen sind, gegen-
über dem Gesamtplafond der am 11. Mai 1963 in Rom vereinbarten Listen B erfahren hat.

Ausfuhr aus Tirol-Vorarlberg nach Trentino-Tiroler Etschland
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Ausfuhr aus Trentino-Tiroler Etschland nach Tirol-Vorarlberg

Auf die vorstehend angeführten Kontingente werden die Bestimmungen des Artikels 3 des
heute unterzeichneten Protokolles angewendet.

Ich bitte, Herr Vorsitzender, mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit Vorstehendem zu
bestätigen.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Luc io l l i m. p.

An den
Vorsitzenden der
Österreichischen Delegation
Bregenz
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Der Vorsitzende der Österreichischen Delegation

Bregenz, am 29. Mai 1964.

Herr Vorsitzender!

Ich beehre mich, den Empfang Ihres Schreibens vom heutigen Tage zu bestätigen, welches
folgendermaßen lautet:

„Im Verlaufe der heute beendeten XV. Tagung der Gemischten Kommission sind die beiden
Delegationen wie folgt übereingekommen:

In dem Bestreben, die Entwicklung des Warenaustausches zwischen den beiden begünstigten
Zonen weiter zu erleichtern, werden die für die Verwaltung der Kontingente zuständigen italienischen
und österreichischen Zollbehörden ermächtigt, für die Zeit vom 1. Juni bis 30. September 1964
zusätzlich die zollfreie Einfuhr der unten angeführten Waren in der Höhe der bei jeder Position
angegebenen Beträge zuzulassen.

Die Gesamthöhe dieses zusätzlichen Warenaustausches, die auf jeder Seite 63 Mill. Lire beträgt,
entspricht vier Zwölfteln der Erhöhung, die der Gesamtplafond der Warenlisten B, die dem am
heutigen Tage unterzeichneten Protokoll der Gemischten Kommission angeschlossen sind, gegen-
über dem Gesamtplafond der am 11. Mai 1963 in Rom vereinbarten Listen B erfahren hat.

Ausfuhr aus Tirol-Vorarlberg nach Trentino-Tiroler Etschland
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Ausfuhr aus Trentino-Tiroler Etschland nach Tirol-Vorarlberg

Auf die vorstehend angeführten Kontingente werden die Bestimmungen des Artikels 3 des
heute unterzeichneten Protokolles angewendet.

Ich bitte, Herr Vorsitzender, mir das Einverständnis Ihrer Regierung mit Vorstehendem zu
bestätigen."

Ich beehre mich, Ihnen das Einverständnis meiner Regierung mit Vorstehendem mitzuteilen.
Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. K. H. Schober m. p.

An den
Vorsitzenden der
Italienischen Delegation
Bregenz

Klaus


